
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 20) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürger-
meister 

Seite 1/5 

MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 11/0101 

701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung Datum: 11.03.2011 

Bearb.:  Herr Axel von Breymann Tel.: 186 öffentlich 

Az.:  701-von Breymann  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 
 

Umweltausschuss 16.03.2011 
 
 
 

Depotcontainerstandorte für Papier, Pappe und Kartonagen / Glas und Alttextilien 
hier: Anfrage zur gewerblichen Altkleidersammlung in Norderstedt der Fraktion DIE 
LINKE  
in der Sitzung des Umweltausschusses vom 16.02.2011, unter TOP 6: Berichte und 
Anfragen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Frage 1: Welche Unternehmen / Organisationen haben in Norderstedt Altkleidercontainer 
                aufgestellt bzw. sammeln hier Altkleider ? 
 
Im Oktober 2006 wurde für die Sammlung und Verwertung von Alttextilien eine öffentliche Ausschrei-
bung durchgeführt. Diese wurde im Dezember 2006 aufgehoben, da kein wirtschaftliches Ergebnis 
erzielt werden konnte. 
 
Daher wurde im Rahmen einer freihändigen Vergabe, nach formloser Preisanfrage, im Januar 2007 
ein Vertrag mit der Firma RETEXTIL RECYCLING INTERNATIONAL GmbH & Co. KG / Carl-Zeiss-
Straße 6 / 27211 Bassum, für 5 Jahre geschlossen. 
 
            a) Welche dieser Unternehmer / Organisationen sind im Dachverband für Altkleider- 
                sammlungen – FairWertung – organisiert ? 
 
Die Frage wurde an die Firma RETEXTIL RECYCLING INTERNATIONAL GmbH & Co. zur Beantwor-
tung übersandt. Die Antwort (Mail v. 11.03.2011) wurde dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. 
 
            b) Wie werden von den jeweiligen Unternehmen / Organisationen die Altkleider  
                verwertet ? 
 
Die gesammelten Alttextilien werden z.Z. bei der SOEX Textilienvermarktungsgesellschaft mbH / 
Holzplatzstraße 2 / 06766 Bittelfeld-Wolfen, angeliefert.  
Die Gesellschaft ist eine zertifiziertes Entsorgungsfachunternehmen nach § 52 des Kreislaufwirtschaft-
/Abfallgesetzes. 
 
             c) Mit welchen Ankündigungen hinsichtlich des Verbleibs der Kleider bzw. der  
                 Verwertung der Erlöse werben die jeweiligen Unternehmen / Organisationen  
                 auf ihren Containern ? 
 
Es befinden sich keine besonderen Ankündigungen bzw. Werbung hinsichtlich des Verbleibs der Alt-
textilien bzw. der Verwertung der Erlöse auf den aufgestellten Containern. 



 
 

Seite 2 / 5 

 

 
 

                                      
 

 
 

 
 
             d) Welcher Anteil, der durch die Verwertung erzielten Einnahmen wird von den je- 
                 weiligen Unternehmen / Organisationen tatsächlich gespendet und welcher Teil 
                 verbleibt bei den jeweiligen Unternehmen / Organisationen ? 
 
Die Frage wurde an die Firma RETEXTIL RECYCLING INTERNATIONAL GmbH & Co. zur Beantwor-
tung übersandt. Die Antwort (Mail v. 11.03.2011) wurde dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. 
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Frage 2: An welchen Standorten in Norderstedt sind Altkleidercontainer aufgestellt ? 
 
Es befinden sich auf allen 19 städtischen Depotcontainerplätzen Altkleidercontainer. 
 
Die Standorte sind: 
 

Schulzentrum – Süd  
Parkplatz „Am Böhmerwald“ 

Am Exerzierplatz /  
Parkbucht Fadens Tannen                Unterflur 

Coppernicusstraße 

Bahnhofstraße / 
Distelweg 

Falkenbergstraße / 
Langenharmer Weg 

Harckesheyde /  ggü. Haus Nr. 96 

Harckesheyde /  
Johann-Hinrich-Wichern-Straße 

Feuerwache Friedrichsgabe  
Harkshörner Weg / Ulzburger Straße 

Heidbergstraße / 
 Schule, Ende Sackgasse 

Hempberg / 
Ohechaussee 

Kielort /  
Segeberger Chaussee 

Mittelstraße 
Wendehammer Haus Nr. 6 - 12 

Ochsenzoller Straße  
Parkplatz / Tennisplätze 

Rathausallee / Haus Nr. 99 - 103 

Reiherhagen / 
Friedrichsgaber Weg 

Ulzburger Straße / 
neben Getränkemarkt Schlichting 

Waldstraße /  
Falkenkamp / Parkplatz 

Segeberger Chaussee / 
Hummelsbüttler Steindamm Parkplatz 

Lütjenmoor/  
Ecke Breslauer Straße 

 
Hinweis: In wie weit sich Behälter zur Sammlung von Alttextilien auch auf Privatgrundstücken  
               befinden (z.B. Warenhäuser etc.) ist der Verwaltung nicht bekannt. 
 
               a) Wer betreibt die Container ? 
 
Alle Altkleidercontainer werden durch die Firma RETEXTIL RECYCLING INTERNATIONAL GmbH & 
Co. KG gestellt. 
 
               b) Seit wann stehen die jeweiligen Container hier ? 
 
Die Altkleidercontainer wurden im 1. Halbjahr 2007 aufgestellt. 
 
Im Rahmen der Optimierung der Depotcontainerstandorte, wurden dann die Behälter ab Juli 2007 auf 
die o.g. 19 Standorten umgestellt. 
 
               c) Stehen die jeweiligen Container auf öffentlichem oder privaten Grund ? 
 
Alle 19 Standorte befinden sich auf öffentlichem bzw. stadteigenen Gelände. 
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Frage 3: Wer ist für die Genehmigung der Aufstellung von Altkleidercontainern zuständig? 
 
Das Betriebsamt. 
 
Für sonstige öffentliche Fläche gelten die Bestimmungen des allgemeine Ordnungsrechts womit eine 
s.g. Sondernutzungserlaubnis notwendig ist. Hierfür ist der Fachbereich - Verkehrsaufsicht und Bei-
träge – zuständig. 
 
 
Frage 4: Welche Kriterien sind bei der Genehmigung zu berücksichtigen? 
 
Es gelten die Voraussetzungen der Satzung der Stadt Norderstedt über die Sondernutzung an Ge-
meindestraßen und Ortsdurchfahrten sowie die Erstattung von Mehrkosten (Sondernutzungssatzung) 
vom 19.06.2002. 
 
 
Frage 5: Welche Einnahmen erzielt(e) die Stadt durch die Erlaubnis zur Aufstellung von Alt- 
               kleidercontainer jeweils in den Jahren 2008, 2009 und 2010? 
  
Vertragsgemäß erhält die Stadt Norderstedt eine pauschale Standortvergütung von 1.250,- € im Mo-
nat. Somit wurden folgenden Einnahmen erzielt: 
 

2008 15.000,-- € 

2009 15.000,-- € 

2010 15.000,-- € 

 
 
Frage 6: Welche Kriterien spielen bei der Auswahl der Containerbetreiber eine Rolle ? 
 
Gemäß Preisanfrage wurden folgende Kriterien gefordert: 
 
 ~ Gestellung der Behälter für Alttextilien und Altschuhe 
 ~ Unterhaltung und Säuberung bei Verschmutzung, sowie Austausch bei Sachbe- 
    schädigung der Behälter 
 ~ regelmäßige Entleerung gem. Bedarf oder Auftrag der Stadt Norderstedt 
 ~ Reinigung des Behälterstellplatzes bei der Entleerung 
 ~ Abtransport der Sammelware sowie deren Sortierung und Vermarktung 
 ~ Gewährleistung der Standsicherheit der Behälter. 
 
Vertraglich wurden dann weitere Kriterien festgelegt: 
 
 ~ die Containerart und Kennzeichnung ist mit der Stadt abzustimmen 
 ~ Überfüllungen sind unverzüglich der Stadt mitzuteilen 
 ~ Die Firma ist ein zertifiziertes Entsorgungsfachunternehmen nach § 52 des Kreislauf- 
    wirtschaft-/Abfallgesetzes 
 ~ Einhaltung des Tariftreuegesetzes vom 07.03.2003 
 ~ Betretungsrecht des Firmengeländes 
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Frage 7: Wird überprüft, wo die Kleiderspenden bzw. die Erlöse aus der Verwertung  
               verbleiben und wenn ja, inwiefern und wenn nein, warum nicht? 
 
Nein, dies ist nicht Gegenstand des Vertrages. 
 
 
Frage 8: Sind in Norderstedt in den letzten drei Jahren Fälle bekannt geworden, in denen  
               Altkleidercontainer illegal aufgestellt wurden und wenn ja, 
 
             a) Wo war dies der Fall ? 
 
             b) Welches Unternehmen / welche Organisation hatte den Container aufgestellt? 
 
             c) Welche Konsequenzen zog dies nach sich? 
 
Nein, es ist kein Fall bekannt ! 
 
Ansonsten gab es eine Untersagungen von Straßensammlungen (mit Plastikkörben) durch der Fach-
bereich - Verkehrsaufsicht und Beiträge – im Jahr 2008. 
 
Da seit dem 01.01.2009 das Sammlungsgesetz des Landes aufgehoben wurde, wurde gegen diese 
Straßensammlungen nicht mehr vorgegangen. 
 

 
 
 
 
Anlagen: 
Antwort E-Mail der Firma RETEXTIL vom 11.03.2011 
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